
 
 
 
   

 
Tipps zur Angebotsabgabe 

 

Seite 1 von 2 

 
Die Durchführung transparenter Vergabeverfahren steht im Widerspruch zu nachträglichen 
Korrekturen von Angebotsunterlagen. Es ist vergaberechtlich nicht möglich, schwere 
Formfehler zu heilen.  
 
Bitte beachten Sie daher Folgendes:  
 

1. Bevor Sie Ihr Angebot erstellen, lesen Sie die Vergabeunterlagen sorgfältig und 
vollständig durch. Markieren Sie sich alle Anforderungen, die an die Bieter gestellt 
werden. 
 

2. Wenn Sie ein Angebot abgeben wollen, gelten unsere „allgemeinen 
Geschäftsbedingungen". Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen (zum Beispiel auf 
der Rückseite Ihres Kopfbogens oder als Hinweis im Begleitschreiben) können zum 
Ausschluss des Angebots führen, da es sich um eine Änderung der 
Verdingungsunterlagen handeln kann. 
 

3. Bestehen Probleme, Zweifel oder Fragen zu den Vergabeunterlagen, setzen Sie sich 
bitte umgehend elektronisch über das Vergabeportal mit der Zentralen 
Vergabestelle in Verbindung. Wir sind zur unverzüglichen Auskunftserteilung 
verpflichtet und müssen gegebenenfalls - wenn erforderlich -, Kenntnisse, die sich 
aus der Anfrage ableiten, an alle anderen Bieter weiterreichen. 
 

4. Sofern zusätzliche Nachweise, Prospektmaterial oder Muster gefordert werden, 
achten Sie bitte darauf, ob diese mit dem Angebot oder auf Verlangen eingereicht 
werden müssen. Muster und Proben müssen als zum Angebot zugehörig 
gekennzeichnet werden. Werden die Muster oder Proben nach erfolgloser 
Beteiligung zurückgewünscht, sollte diesem Wunsch bereits bei Abgabe des 
Angebotes Ausdruck verliehen werden. 
 

5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind nicht zulässig und führen zum 
Ausschluss Ihres Angebotes. Dazu zählt auch die Angabe von Zahlungszielen 
weniger als 30 Tage. 
Gegebenenfalls notwendig erscheinende technische Änderungen können, falls 
zugelassen, in Form eines Nebenangebotes gemacht werden. Nebenangebote oder 
Änderungsvorschläge sind dabei auf einer gesonderten Anlage zu unterbreiten, 
sind als solche ausdrücklich zu kennzeichnen und müssen unterschrieben sein. 
Denken Sie daran, in den in der Regel durch den Auftraggeber beigefügten 
Vordrucken zur Angebotsabgabe die entsprechenden Passagen zu Nebenangeboten 
auszufüllen. 
 

6. Unabhängig von eigenen Verpackungseinheiten unbedingt den Einheitspreis einer 
Position angeben und den Gesamtpreis für die abgefragte Menge berechnen, unter 
Umständen ist eine „Null“ einzutragen. 
 

7. Prüfen Sie vor Abgabe Ihres Angebotes die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit. 
 

8. Geforderten Nachweise sind grundsätzlich mit dem Angebot abzugeben. 
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9. Die Abgabe der Unterlagen ist nur elektronisch möglich. Schriftlich eingehende 
Unterlagen werden aus dem Verfahren ausgeschlossen. 
 

10. Der Eröffnungstermin (Tag und Uhrzeit) ist unbedingt einzuhalten! Verspätet 
eingegangene Angebote können nicht gewertet werden. Sollten Sie erstmalig über 
den elektronischen Weg ein Angebot einreichen, planen Sie die Abgabe rechtzeitig, 
um mögliche technsiche Fragestellungen klären zu können. 
 

Hinweise für die elektronischen Angebotsabgabe:  
 

1. Die Ausschreibungsunterlagen auf dem „Vergabemarktplatz Brandenburg“ werden im 
Word-, Excel- und PDF-Format mit der Version Microsoft Office 2019 zur Verfügung 
gestellt. Sollten Sie die Dokumente nicht oder nicht richtig öffnen können, 
kontrollieren Sie bitte die Version Ihrer Software. Unter Umständen ist dann eine 
Aktualisierung der Software notwendig. 
 

2. Für die Abgabe elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen 
und Interessenbestätigungen wird innerhalb der E-Vergabeplattform ein kostenfreies 
Bietertool bereitgestellt. Das Bietertool ist eine Desktop-Anwendung, welche auf 
Ihrem Computer installiert werden muss. Die Dateien zur Installation des Bietertools 
werden im entsprechenden Projektraum des Vergabeverfahrens für das 
entsprechende Betriebssystem zum Download angeboten. Installationsroutinen 
stehen für Linux-, Mac-OS- und Windows-Betriebssysteme zur Verfügung. I.d.R. sind 
für die Installation keine administrativen Rechte erforderlich. 
 

3. Elektronische Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und 
Interessenbestätigungen sind über das Bietertool des Vergabemarktplatzes 
Brandenburg zu übermitteln.  Unterlagen die elektronisch über den Kommunikations-
bereich des Vergabemarktplatzes Brandenburg, als Telefax oder E-Mail übermittelt 
werden, können nicht berücksichtigt und müssen in Folge dessen ausgeschlossen 
werden. 
 

 
Mitteilung der Ausschreibungsergebnisse 
 
Bei Beschränkten und Öffentlichen Ausschreibungen gemäß VOB/A wird nach § 14 (6) 
VOB/A eine Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses elektronisch zugestellt.  
 
Bei Ausschreibungen gemäß UVgO und VgV sind die Möglichkeiten zur Information stark 
eingeschränkt. Weder eine Teilnahme an der Angebotsöffnung noch die Versendung des 
Eröffnungsergebnisses sind erlaubt. 


